
Preisregelungen Fernwärme 

Die Fernwärme-Preise werden automatisch jährlich an die Kosten- und Marktentwicklung angepasst. Die Preisberechnung ist öffentlich und transparent. 
Die Preisanpassungsklausel, die Bestandteil des Wärmeliefervertrages ist, ist hier nachfolgend aufgeführt. Die Veröffentlichung der Referenzwerte zur 
Berechnung finden Sie auf unserer Webseite swn.net/fernwaerme.

Grundpreis
Die jährliche Anpassung des Grundpreises ist abhängig von der Entwicklung der Lohnkosten und der Investitionskosten. 
GP = GP 0  x (0,5 x L/L 0  + 0,5 x I/I 0 )

Arbeitspreis
Die jährliche Anpassung des Arbeitspreises ist abhängig von der Entwicklung der Gaskosten, des Wärmepreisindexes sowie der Lohn- und Investitionskosten. 
AP = AP 0  x (0,16 + 0,2 x Gas/Gas 0  + 0,18 x L/L 0  + 0,16 x   I/I 0  + 0,3 x M/M 0 )

Emissionspreis
Die jährliche Anpassung des Emissionspreises ist abhängig von der Entwicklung der europäischen und nationalen Emissionskosten. 
EP = EP 0  x (0,25 x EUA/EUA 0  + 0,75 x BEHG/BEHG 0 )

Legende

Die Basispreise entsprechen den Werten des Jahres 2022. Die Preise werden jährlich zum 01.01. angepasst. Die aktuellen Preise für das Jahr (01.01. - 
31.12.) finden Sie im vierten Quartal des Vorjahres auf unserer Webseite. 

Basiswert GP 0 : Zone der Leistung in kW 1 - 5 > 5 - 10 > 10 - 20 > 20
pro kW pro Jahr (netto) 140,47 € 108,05 € 86,44 € 70,24 €

Basiswert AP 0 : 55,39 €/MWh (netto)
Basiswert EP 0 : 7,69 €/MWh (netto)

L: veröffentlichter Lohnkostenindex des Statistischen Bundesamtes. Grundlage der Errechnung sind die Mittelwerte des Zeitraums zwischen dem 01.07. 
des Vorvorjahres bis 30.06. des Vorjahres der Lieferung. Index der tariflichen Monatsverdienste ohne Sonderzahlungen nach Quartalen und ausgewählten 
Wirtschaftszweigen. Fachserie 16 Reihe 4.3 – Wirtschaftszweig Energieversorgung. 
Basiswert L 0  (Mittelwert aus Q3 2020 bis Q2 2021, Basisjahr 2020): 100,9

I: veröffentlichter Investitiongüterindex des Statistischen Bundesamtes. Grundlage der Errechnung sind die Mittelwerte des Zeitraums zwischen dem 01.07. 
des Vorvorjahres bis 30.06. des Vorjahres der Lieferung. Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz). Lange Reihen der Fachserie 17 
Reihe 2 von Januar 2005 bis Mai 2021 – Lfd. Nr. 3: Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten.  
Basiswert I 0 : (Mittelwert aus Juli 2020 bis Juni 2021; Basisjahr 2021): 98,6 

Gas: gehandeltes Jahresprodukt Erdgas an der European Energy Exchange AG (EEX), Gaspool/THE. Grundlage der Errechnung sind die Mittelwerte der 
Settlementpreise eines jeden Mittwochs (bzw. darauf folgenden Handelstags, sofern Mittwoch kein Handelstag war) zwischen dem 01.10. des Vorvorjahres 
und dem 30.09. des Vorjahres. 
Basiswert Gas 0: 25,15 Euro / MWh

EUA: EU-Allowances. Emissionspreis an der European Energy Exchange AG (EEX) -EUA Future Jahresband. Grundlage der Errechnung sind die Mittel-
werte der Settlementpreise eines jeden Mittwochs (bzw. darauf folgenden Handelstags, sofern Mittwoch kein Handelstag war) zwischen dem 01.10. des 
Vorvorjahres und dem 30.09. des Vorjahres. 
Basiswert EUA 0: 44,60 Euro / t

BEHG: Brennstoffemissionshandelsgesetz. Emissionspreis nach §10 BEHG (Absatz 2). 
Basiswert BEHG 0 : 30,00 Euro / t

M: veröffentlichter Wärmepreisindex des Statistischen Bundesamtes. Grundlage der Errechnung sind die Mittelwerte des Zeitraums zwischen dem 01.07. 
des Vorvorjahres bis 30.06. des Vorjahres der Lieferung. 
Basiswert M 0 : (Mittelwert aus Juli 2020 bis Juni 2021; Basisjahr 2020): 96,71

Umrechnungsfaktor: 1 Tonne Dampf entspricht 0,686397 MWh

Stand: 01.01.2026
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Zusammensetzung des Arbeitspreises
Der Arbeitspreis ermittelt sich gemäß §24 Abs 3 AVBFernwärmeV aus dem Kostenelement und dem Marktelement. Entsprechend unserer Preisänderungs-
klausel wird das Marktelement durch den Wärmepreisindex M und das Kostenelement durch den Lohnkostenindex L , den Investitionsgüterindex I und den 
Erdgasindex G gebildet.
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